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Referee-Reglement  

Swiss Volley Region Bern-Solothurn (SVRBESO) 

Die regionale Referee-Kommission von Swiss Volley Region Bern-Solothurn (RSK SVRBESO), gestützt auf Artikel 6 Absatz 
11 des Geschäftsreglements, erlässt nach Genehmigung des Vorstandes SVRBESO folgendes Reglement: 
 

Zweck und Abgrenzung 

Art. 1 Zweck 

Das Referee-Reglement definiert die Vorgaben der Ausbildung und der Führung des Referee-Wesens bei 
Swiss Volley Region Bern-Solothurn. 

Art. 2 Abgrenzung 

Dem Reglement unterstehen die RSK SVRBESO, alle Referees, Linienrichter:innen (LR), Schreiber:innen, 
Expert:innen, Referee Coaches (RC), Mentoren:innen und Referee-Kandidaten:innen. 

Referees 

Art. 3 ... (aufgehoben) 

Art. 3a Einteilung in Gruppen 1 
1 Die Referees werden aufgrund ihrer Ausbildung und Qualifikation in Einsatzgruppen eingeteilt. Diese 

werden wie folgt definiert: 
1bis N4 1 (Referee-Ausbildung vor 2023 abgeschlossen) 

• Leiten Spiele mit einem Referee bis U18 1 Frauen und Männer, U23 2 Frauen und Männer und bis 
4RL Frauen und Männer; 
 

2 N3 5 

• Kandidaten:innen für N3 respektive Referees in ihrem ersten Jahr; 

• Leiten Spiele mit zwei Referees als 1. oder 2.  Referee in der 3RL Frauen; 
 

3 N3 4 

• Referees in ihrem zweiten Jahr; 

• Leiten Spiele mit zwei Referees als 1. oder 2. Referee bis U23 1 Frauen, 3RL Pro Frauen und  
3RL Männer. 
 

4 N3 3 

• Referees ab ihrem dritten Jahr; 

• Leiten Spiele mit zwei Referees als 1. oder 2. Referee bis U23 1 Frauen, 3RL Pro Frauen und  
3RL Männer; 

• Leiten Spiele als 2. Referee bis U23 1 Männer und 2RL Frauen; 
 

5 N3 2 

• Leiten Spiele mit zwei Referees als 1. Referee bis 2RL Frauen und U23 1 Männer;  

• Leiten Spiele als 2. Referee bis 2RL Männer; 
 

6 N3 1 

• Leiten Spiele mit zwei Referees als 1. Referee bis 2RL Männer; 
 

 
1 Tabelle im Anhang 1 auf Seite 9 
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7 N2 3 (N2-Referee) 

• Leiten Spiele als 1. Referee bis 1NL Frauen;  

• Leiten Spiele als 2. Referee bis 1NL Männer. 
 

8 N2 2 

• Leiten Spiele als 1. Referee bis 1NL Männer. 
 

9 N2 1 

• Kandidaten:innen des nationalen Kaders. 
 

10  N1 (Gruppen 1-5) 

• Aktive Referees des nationalen Kaders 
 

11 LR (Linienrichter:innen) 

• Wird als Linienrichter:in bei Spielen der NLA sowie internationalen Spielen eingesetzt, sofern die 
RSK SVRBESO für die Einteilung zuständig ist.  

12 Referees in den beiden ersten Saisons nach einer Ausbildung und/oder Weiterbildung leisten mindestens 
ein ganzes Mandat. 

13 Die RSK SVRBESO entscheidet über Einteilung, Rückstufung oder Ausschluss der Referees sowie alle 
anderen Ausnahmen. Eine Umteilung kann beim Chef:in der RSK SVRBESO beantragt werden 

Art. 4 Rechte 
1 … (aufgehoben) 
2 Die Referees haben ein Anrecht auf eine jährliche Weiterbildung und Information betreffend Neuerungen. 

Diese werden in den halbjährlichen online Town Hall-Meetings (zu Beginn und am Ende der Saison) 
vermittelt (Fortbildungskurs [FK]). 

3 Alle Referees der Einsatzgruppen N2 2 bis N3 5 (N4 1) werden nach Möglichkeit innerhalb von drei bis vier 
Jahren durch einen RC oder Experten betreut und erhalten ein Feedback. 

4 … (aufgehoben) 
5 Referees haben Anrecht auf Entschädigung gemäss GebO SVRBESO. 

Art. 5 Pflichten 
1 Die Referees müssen den Aufgeboten Folge leisten. 
2 Die Referees sind verpflichtet, gemäss ihrer Einteilung die Fortbildungskurse zu besuchen. 
3 Die Referees sind verpflichtet, Änderungen in den Kontaktangaben im VolleyManager nachzuführen, damit 

sie erreichbar bleiben. Folgende Angaben müssen zwingend eingetragen sein: 

• Name und Vorname; 

• Adresse; 

• Mail-Adresse; 

• Mobilenummer; 

4 Die Referees sind einverstanden, dass ihre Angaben unter Abs. 3 hiervor im VolleyManager für alle 
Schiedsrichter und Teamverantwortliche einsehbar sind.  

5 Die durch die RSK vorgegebenen Termine für die Sicherstellung eines reibungslosen Meisterschaftsbetriebs 

sind einzuhalten. 
6 Die Referees sind verpflichtet, bei einem Schiedsrichtereinsatz das offizielle Schiedsrichter-Tenue inklusive 

schwarze Hose, gemäss Art. 79 ROW Swiss Volley (VR), zu tragen.  
7 Ein Verstoss gegen diese Pflichten kann mit einer Busse nach GebO SVRBESO geahndet werden. 

Austausch mit den Vereinen 

Art. 6 Referee-Verantwortliche 
1 Jeder Verein benennt eine:n Referee-Verantwortliche:n, der:die für den Austausch zwischen dem Verein 

und der RSK zuständig ist. 
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2 Die RSK organisiert bei Bedarf (z.B. wichtigen Regeländerungen) Treffen mit den Referee-Verantwortlichen. 
3 Der Informationsfluss der RSK zu den Vereinen und seinen Referees und umgekehrt wird so sichergestellt. 

Die RSK behält sich vor, auch direkt mit den Referees zu kommunizieren. 
4 Der:die Referee-Verantwortliche stellt sicher, dass erforderliche Angaben im VolleyManager gepflegt 

werden. 
5 Der:die Referee-Verantwortliche ist zuständig für die Einhaltung der FK-Pflicht und stellt das Erfüllen der 

Vorbereitungspunkte im Rahmen der Saisonvorbereitung sicher. 
6 Der:die Referee-Verantwortliche meldet Referee-Anwärter zur N3-Ausbildung (Grundausbildung) an. Er:sie 

ist verantwortlich, dass alle Aufnahmekriterien abschliessend erfüllt sind. 
7 Der:die Referee-Verantwortliche kann bei der RSK punktuelle Unterstützung anfordern. 

Aufgebote 

Art. 7 Allgemeines 
1 Zu den von der RSK SVRBESO definierten Daten müssen die Referees und Linienrichter:innen ihre 

Abwesenheiten im VolleyManager SVRBESO angeben. Es muss mindestens ein Samstag pro Monat für die 
Aufgebotsstelle freigegeben sein. 

2 Die Aufgebote werden im VolleyManager SVRBESO veröffentlicht. Sie basieren auf der jeweils aktuellen 
Datenbank und sind verbindlich. 

3 Einsätze aus der Börse dürfen grundsätzlich nur bei Distanzen von weniger als 30 km zwischen Wohn- und 
Spielort übernommen werden. Ausnahmen sind Doppelspiele, Spiele an abgelegenen Orten, Einsätze in der 
1NL und NLA (LR), Spiele ohne Referee (Geschäftsstelle als Anbieter) sowie weniger als zwei Tage vor 
dem Spiel. 

Art. 8 Regionalliga 

Die Aufgebote werden in zwei Tranchen erstellt: Vorrunde und Rückrunde. 

Art. 9 1. Liga 
1 Die Aufgebote werden in mehreren Tranchen erstellt: Vorrunde und Rückrunde sowie die Play Off/Out und 

andere Spiele. 
2 Referees ab der Einsatzgruppe N2 haben sich in diesen Phasen für weitere Aufgebote bereit zu halten. 

Art. 10 Linienrichter:innen 
 

1 Die Aufgebote werden in mehreren Tranchen erstellt: Vorrunde und Rückrunde sowie die Play Off/Out und 

andere Spiele. 
2 Linienrichter:innen haben sich in diesen Phasen für weitere Aufgebote bereit zu halten. 

Ausbildung 

Art. 11 Grundlage 
1 Die Grundlage der Kurse Regional bildet das im Projekt «Whistle - SR 2.0» erarbeitete und von der RSK 

freigegebene Ausbildungskonzept mit Stand 18.08.2022. Es werden Referees 
der Niveaus N3 und N2 ausgebildet. 

2 Die RSK SVRBESO bietet folgende Kurse an: 

Art. 12 … (aufgehoben) 

Art. 13 Referees N3 (Grundausbildung) 
1 Ziel: Spiele mit zwei Referees leiten. 
2 Voraussetzungen: 

• 17. Altersjahr im Prüfungsjahr vollendet (Ausnahmen können durch den Chef:in RSK gewährt 
werden); 

• Schreiberlizenz; 

• Mindestens 2 Jahre Spielpraxis; 

• Bezahlte Kurskosten. 
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3 Besonderes: 

• Zu den Praxisabenden wird nur zugelassen, wer die theoretische Prüfung bestanden hat; 

• In der ersten Saison leiten neue Referees zu Beginn einzig Spiele der 3RL Frauen; 

• In den ersten Spielen erhalten sie Unterstützung von erfahrenen 2. Referees (Mentor:in). Diese 
vermitteln Wissen zum Game Management und dem Verhalten vor, während und nach einem Spiel 
(Ausbildung «on the Job»); 

• … (aufgehoben) 

• Im Kursgeld inbegriffen sind: Pfeife, Sanktionskarten, 1 offizielles Referee-Shirt. 

• Die Kandidaten:innen verpflichten sich, in den folgenden zwei Jahren je ein Vollmandat zu erfüllen; 

 

Art. 14 Referees N2 
1 Ziel: Spiele in der 1NL leiten. 
2 Voraussetzungen: 

• Erfahrung in der Zusammenarbeit als 1.und 2. Referee an offiziellen Wettspielen; 

• … (aufgehoben) 

Art. 15 Linienrichter:innen 
1 Ziel: Einsatz als Linienrichter:in in der NLA. 
2 Voraussetzungen: 

• 18. Altersjahr im Kursjahr vollendet; 

• Erfahrungen als Referee. 

Art. 16 Fortbildungskurse 

1 Die Fortbildungskurse finden halbjährlich (als online Town Hall Meetings statt (zu Beginn und am Ende der 

Saison). Nichtteilnahme kann zu einer Rückstufung führen. 

2 Die RSK SVRBESO stellt die Betreuung an den Turnieren in der Region sicher. 
3 Die Einsatzgruppen N3 bis N2 sind verpflichtet jedes Jahr: 

• den Online-Theorietest zu absolvieren; 

• an den Town Hall Meetings teilzunehmen; 

• mindestens drei (3) Vorbereitungspunkte zu leisten (Einsatz an einem Turnier 
[mindestens 2 Spiele] 2 Punkte, 1 Freundschaft-/Trainingsspiel 1 Punkt); 

4 Den Verpflichtungen nicht nachzukommen, kann zu einer Rückstufung führen. 
5 Die Einsatzgruppe N2 ist zudem verpflichtet am 1NL FK teilzunehmen (dieser kann online stattfinden) 

Art 16a Umschulungskurse für Referees der Einsatzgruppen N4 1 und N4 2 
1 In den Jahren 2023, 2024 und 2025 finden Umschulungskurse (Ausbildung «Leiten von Spielen mit zwei 

Referees») für Referees der Einsatzgruppen N4 1 und N4 2 statt. 

2 Der Besuch dieses Kurses ist freiwillig und berechtigt bei vollständigem Besuch zum Leiten von Spielen mit 

zwei Referees. 
3 Der Kursbesuch entbindet die FK-pflichtigen Referees der Einsatzgruppen N4 1 und N4 2 im 

entsprechenden Jahr von der FK-Pflicht und es sind keine Vorbereitungspunkte zu leisten. 
4 Der Kurs gliedert sich in zwei Teile: 

• Theorieteil (findet als online Meeting statt); und 

• Praxisteil (üben und prüfen des Gelernten an einem Turnier). 
5 Die RSK SVRBESO stellt die Betreuung durch Experten:innen an diesen Turnieren sicher. 
6 Nach vollständigem Besuch des Kurses werden die Referees folgenden Einsatzgruppen zugeteilt: 

• N4 1: N3 3 oder N3 4; 

• N4 2: N3 4. 
7 Bei Nichtbesuch einer dieser Umschulungskurse sind Referees der Einsatzgruppe N4 1 (und N4 2) ab 

Saison 2025/2026 einzig noch berechtigt, Spiele in Ligen mit einem Referee zu leiten. 



 

 
Stand: 01.06.2025 Seite 5 von 9 

Experten:innen 

Art. 17 Sinn und Zweck  

Die Experten:innen sollen eingesetzt werden für: 

• Abnahme der theoretischen und praktischen Prüfungen; 

• Beurteilung der Referees, welche neu in eine höhere Gruppe befördert wurden. 

Art. 18 Voraussetzungen 

Experten:innen können sein: 

• Zurückgetretene Referees mit mindestens 1NL Erfahrung; 

• Aktive Referees mit mindestens 1NL Erfahrung. 

Art. 19 Rechte 
1 Ein:e Experte:in ist 

• offizielle:r Vertreter:in von SVRBESO. 

2 Ein:e Experte:in hat Anrecht auf: 

• Experten:innen-/RC-Tenue; 

• Entschädigung gemäss GebO SVRBESO. 

Art. 20 Pflichten 
1 Teilnahme an der 1NL FK-Theorie (dieser kann online stattfinden); 
2 Besuch der praktischen Vorbereitung anlässlich eines Meisterschaftsspiels oder Turniers bis Ende Oktober; 
3 Ein:e Experte:in ist verpflichtet, mindestens drei Einsätze (Kurse, N3-Prüfung oder Beurteilung N3-Referees) 
  zu leisten; 
4 Bei Tätigkeiten als Experte:in wird das offizielle Experten:innen-/RC-Tenue getragen. 

Art. 21 Aufgaben 

1 Kontrolliert den Spielverlauf und erstattet der RSK SVRBESO Bericht; 

2 Bespricht die Leistungen der Referees unmittelbar nach dem Spiel mit ihnen 

3 Beurteilt die Referees betreffend Beförderung in eine höhere Gruppe. Die Spielleitung obliegt den Referees; 

Art. 22 Einsatz und Führung 

Die Experten:innen unterstehen dem:der Verantwortlichen für Beförderungen/Laufbahnplanung» betreffend 
Einsätze.  

Referee Coach 

Art. 23 Sinn und Zweck  

Referee Coaches (RCs) sollen eingesetzt werden für: 

• Verbesserung und Angleichung der Technik und der Philosophie der Referees; 

• Talente zu erkennen und zu motivieren; 

• Die Förderung der Akzeptanz der Referees, insbesondere bei entscheidenden Spielen in der 
Schlussphase der Meisterschaft; 

Art. 24 Voraussetzungen 

 RCs können sein: 

• zurückgetretene Referees mit mindestens 1NL Erfahrung; 

• aktive Referees mit mindestens NLB-Erfahrung; 

• Trainer:in mit mindestens 1NL Erfahrung; 

• Ehemalige:r Spieler:in (sehr erfahren mit NL-Niveau). 
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Art. 25 Rechte 
1 RCs sind: 

• offizielle Vertreter von SVRBESO. 
2 RCs haben Anrecht auf: 

• Ein Experten:innen-/RC-Tenue; 

• Entschädigung gemäss GebO SVRBESO. 

Art. 26 Pflichten 
1 Teilnahme an der 1NL FK-Theorie (diese kann online stattfinden); 

2 Besuch der praktischen Vorbereitung anlässlich eines Meisterschaftsspiels oder Turniers bis Ende Oktober  
  (Leitung: Verantwortlicher «Beförderungen/Laufbahnplanung»); 

3 Ein RC ist aus Gründen der Erfahrung verpflichtet, mindestens sechs Einsätze zu leisten; 

4 Bei Tätigkeiten als RC wird das offizielle Experten:innen RC-Tenue getragen. 

Art. 27 Aufgaben 

RCs: 
1  kontrollieren den Spielverlauf und erstatten der RSK SVRBESO Bericht; 

2 besprechen die Leistungen der Referees unmittelbar nach dem Spiel mit ihnen; 

3 unterstützen beratend die Referees, können jedoch nichts entscheiden. Die Spielleitung obliegt den  
  Referees; 

Art. 28 Einsatz und Führung 

Die RCs unterstehen dem:der Verantwortlichen für «Beförderungen/Laufbahnplanung» betreffend Ausbildung 
und Einsätzen. 

Betreuung … (aufgehoben) 

Art. 29 - 33 … (aufgehoben) 

Verantwortliche:r für Beförderungen/Laufbahnplanung 

Art. 34 Sinn und Zweck  

Der:die Verantwortliche für die Beförderungen/Laufbahnplanung soll eingesetzt werden für die: 

• Laufbahnplanung der Referees der Region SVRBESO; 

• gezielte Förderung respektive Beförderung talentierter Referees; und 

• Ausbildung, Einteilung und Verwaltung der aktiven Expert:innen und RCs. 

Art. 35 Rechte 

Der:die Verantwortliche für Beförderungen/Laufbahnplanung ist Mitglied der RSK. 

Art. 36 Pflichten 

• Erstellen der Aufgebote der Expert:innen und RCs in Abstimmung mit dem Chef:in RSK und der 
Aufgebotsstelle; 

• Aufbieten der RCs zur Aus- und Weiterbildung; 

• Kontrolle der Einsätze der Expert:innen und RCs zuhanden Chef:in RSK. 

Art. 37 Aufgaben 

• Er:sie legt in Zusammenarbeit mit der RSK die Beurteilungskriterien fest; 

• Er:sie sammelt die Referee-Beobachtungsformulare und erstattet der RSK regelmässig Bericht 
darüber, inklusive Vorschläge betreffend Beförderungen. 
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Mentor:in 

Art. 37a Sinn und Zweck  

Mentoren:innen werden zur Unterstützung der Referees nach der N3-Ausbildung in ihren ersten Spielen als 1. 
Referee und 2. Referee eingesetzt. 

Art. 37b Voraussetzungen 

1 Mentoren:innen sind aktive Schiedsrichter mit 1NL- oder mindestens 2 RL-Erfahrung; 

2 Haben Vorbildfunktion für alle Referees in der Region hinsichtlich Attitude (Haltung/Rolle/Funktion); 

3 Handlungssicher in den Aufgaben des 2. Referees. 

Art. 37c Rechte 
1 Mentoren:innen sind offizielle Vertreter der RSK; 

2 Werden für ihre Aufgabe speziell geschult; 

3 Nehmen ihre Rolle im Rahmen ihrer Tätigkeit als 1. oder 2. Referee wahr; 

4 Haben Anrecht auf Entschädigung gemäss GebO SVRBESO. 

Art. 37d Pflichten 
1 Vermitteln Wissen zum Game Management und dem Verhalten vor, während und nach einem Spiel aus 

eigener Erfahrung; 

2 Vermitteln erforderliche Softskills (Verhalten/Auftreten, Zusammenarbeit, Teambildung) und sind ebenso 

Vorbild; 

3 Unterstützen den 1. oder 2. Referee bei der Vorbereitung und Durchführung des Spiels, d.h. permanente 

Ausbildung des 1. oder 2. Referee «on the Job» (Haltung/Stellung/ Funktion); 

4 Besprechen das Spiel mit den Referees und geben Hinweise/Tipps zur Verbesserung  

des Game Managements und der Attitude. 

Art 37e Einsatz und Führung 

Die Mentoren:innen werden nach Rücksprache und Abstimmung mit dem:der Verantwortlichen Ausbildung 
durch die Aufgebotsstelle eingeteilt.  

Inkrafttreten 

Art. 38 Kompetenz der RSK SVRBESO 

Über Ausnahmen sowie Fälle, die in diesem Reglement nicht enthalten sind, entscheidet die RSK SVRBESO. 

Art. 39 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt auf den 1. Juni 2025 in Kraft. 

 

Für den Vorstand SVRBESO 

 

Sig. Sig. 

 

Daniel Hostettler Marco Kämpf 

Präsident SVRBESO Chef RSK SVRBESO 
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Anhang 1 
 
 

Übersicht Schiedsrichtereinteilungen 
 

Einteilung  

2023/24 2024/25 ab 2025/26  

N4 3 --- --- 

Regionalkader Spiele mit 1 Referee N4 2 N4 2 --- 

N4 1 N4 1 N4 1 

N3 5 N3 5 N3 5 

Regionalkader Spiele mit 2 Referees 

N3 4 N3 4 N3 4 

N3 3 N3 3 N3 3 

N3 2 N3 2 N3 2 

N3 1 N3 1 N3 1 

N2 3 N2 3 N2 3 

Regionalkader (1. Liga) N2 2 N2 2 N2 2 

N2 1 N2 1 N2 1 

N1 N1 N1 Nationalkader 
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Einteilung in Gruppen 

 
 
Gültigkeit: ab Saison 2024/25 
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N4 1 ⚫


⚫
 

⚫ ⚫ ⚫
      

N3 5         ⚫      

N3 4  ⚫       ⚫ ⚫ 
   

N3 3 
⚫


⚫     ⚫ ⚫ ⚫ 

  

N3 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
 

N3 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 

N2 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

N2 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

N2 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

N1  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

 

Erklärungen 

⚫ 1. Referee 

 Einzig als 2. Referee 

 

 

 
2 Bei Meisterschaften in Turnierform (bis U18) werden die Spiele durch Jugendreferees respektive den Teams gepfiffen 
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